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Durch das Gesetz zum Schutz vor Manipulationen an digitalen 
Grundaufzeichnungen vom 22.12.2016 wurde eine Neurege-
lung zur sog. Kassen-Nachschau in die Abgabenordnung (AO) 
eingefügt. Das Bundesfi nanzministerium konkretisiert nun-
mehr die Regelungen in seinem Schreiben vom 29.5.2018, die 
bereits seit dem 1.1.2018 in der Praxis gelten. 

Die Kassen-Nachschau ist ein besonderes Verfahren zur zeit-
nahen Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Kassenaufzeich-
nungen und der ordnungsgemäßen Übernahme der Kassen-
aufzeichnungen in die Buchführung. 

Der Kassen-Nachschau unterliegen u. a. elektronische oder 
computergestützte Kassensysteme oder Registrierkassen, 
App-Systeme, Waagen mit Registrierkassenfunktion, Taxame-
ter, Wegstreckenzähler, Geldspielgeräte und offene Ladenkas-
sen (summarische, retrograde Ermittlung der Tageseinnahmen 
sowie manuelle Einzelaufzeichnungen ohne Einsatz techni-
scher Hilfsmittel). 

Der Amtsträger kann u. a. zur Prüfung der ordnungsgemäßen 
Kassenaufzeichnungen einen sog. „Kassensturz“ verlangen, 
da die Kassensturzfähigkeit (Soll-Ist-Abgleich) ein wesentli-
ches Element der Nachprüfbarkeit von Kassenaufzeichnungen 
jedweder Form darstellt. Ob ein Kassensturz verlangt wird, ist 
eine Ermessensentscheidung, bei der die Umstände im Einzel-
fall zu berücksichtigen sind.

Die Kassen-Nachschau ist keine Außenprüfung im Sinne der 
AO. Deshalb gelten die Vorschriften für eine Außenprüfung 
nicht. Die Kassen-Nachschau wird nicht angekündigt.

Im Rahmen der Kassen-Nachschau dürfen Amtsträger während 
der üblichen Geschäfts- und Arbeitszeiten Geschäftsgrundstü-
cke oder Geschäftsräume von Steuerpfl ichtigen betreten. Dies 
schließt auch Fahrzeuge ein, die land- und forstwirtschaftlich, 
gewerblich oder berufl ich vom Steuerpfl ichtigen genutzt wer-

den. Die Grundstücke, Räume oder Fahrzeuge müssen nicht im 
Eigentum der land- und forstwirtschaftlich, gewerblich oder 
berufl ich tätigen Steuerpfl ichtigen stehen. 

Das Betreten muss dazu dienen, Sachverhalte festzustellen, 
die für die Besteuerung erheblich sein können. Ein Durchsu-
chungsrecht gewährt die Kassen-Nachschau nicht. Das blo-
ße Betreten und Besichtigen von Grundstücken und Räumen 
gilt noch nicht als Durchsuchung. Die Kassen-Nachschau kann 
auch außerhalb der Geschäftszeiten vorgenommen werden, 
wenn im Unternehmen noch oder schon gearbeitet wird.

Der Amtsträger hat sich auszuweisen sobald er 
 » der Öffentlichkeit nicht zugängliche Geschäftsräume be-

treten will, 
 » den Steuerpfl ichtigen auffordert, das elektronische Auf-

zeichnungssystem zugänglich zu machen oder Aufzeich-
nungen, Bücher sowie die für die Führung des elektro-
nischen Aufzeichnungssystems erheblichen sonstigen 
Organisationsunterlagen vorzulegen, 

 » Einsichtnahme in die digitalen Daten oder deren Übermitt-
lung über die einheitliche digitale Schnittstelle verlangt 
oder 

 » den Steuerpfl ichtigen auffordert, Auskunft zu erteilen. 

Ist der Steuerpfl ichtige selbst oder sein gesetzlicher Vertre-
ter nicht anwesend, aber Personen, von denen angenommen 
werden kann, dass sie über alle wesentlichen Zugriffs- und 
Benutzungsrechte des Kassensystems des Steuerpfl ichtigen 
verfügen, hat der Amtsträger sich gegenüber diesen Personen 
auszuweisen und sie zur Mitwirkung bei der Kassen-Nach-
schau aufzufordern. Diese Personen haben dann die Pfl ichten 
des Steuerpfl ichtigen zu erfüllen, soweit sie hierzu rechtlich 
und tatsächlich in der Lage sind. 

Eine Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung in Ge-
schäftsräumen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind, ist 

Die Kassen-Nachschau



Sofern ein Anlass zu Beanstandungen der Kassenaufzeichnun-
gen, -buchungen oder nach dem 31.12.2019 der zertifi zierten 
technischen Sicherheitseinrichtung besteht, kann der Amts-
träger ohne Prüfungsanordnung zur Außenprüfung übergehen. 

Die Entscheidung zum Übergang zu einer Außenprüfung ist 
eine Ermessensentscheidung. Anlass zur Beanstandung kann 
beispielsweise auch bestehen, wenn Dokumentationsunterla-
gen wie aufbewahrungspfl ichtige Betriebsanleitung oder Pro-
tokolle nachträglicher Programmänderungen nicht vorgelegt 
werden können. 

Der Übergang zu einer Außenprüfung ist regelmäßig geboten, 
wenn die sofortige Sachverhaltsaufklärung zweckmäßig er-
scheint und wenn anschließend auch die gesetzlichen Folgen 
der Außenprüfung für die Steuerfestsetzung eintreten sollen. 

Der Beginn einer Außenprüfung nach erfolgter Kassen-Nach-
schau ist unter Angabe von Datum und Uhrzeit aktenkundig 
zu machen. Der Übergang zur Außenprüfung ist dem Steu-
erpfl ichtigen bekannt zu geben. Der Steuerpfl ichtige ist auf 
den Übergang zur Außenprüfung schriftlich hinzuweisen. 
Bei einem sofortigen Übergang zur Außenprüfung ersetzt der 
schriftliche Übergangshinweis die Prüfungsanordnung.

Da die Kassen-Nachschau keine Außenprüfung darstellt, ist 
kein Prüfungsbericht zu fertigen. Sollen aufgrund der Kassen-
Nachschau Besteuerungsgrundlagen geändert werden, ist 
dem Steuerpfl ichtigen rechtliches Gehör zu gewähren.

Der Beginn der Kassen-Nachschau hemmt den Ablauf der 
Festsetzungsfrist nicht. Soweit eine Steuer unter dem Vorbe-
halt der Nachprüfung festgesetzt worden ist, muss dieser nach 
Durchführung der Kassen-Nachschau nicht aufgehoben wer-
den. Im Anschluss an eine Kassen-Nachschau ist ein Antrag 
auf verbindliche Zusage nicht zulässig.

Im Rahmen der Kassen-Nachschau ergangene Verwaltungs-
akte können mit dem Einspruch angefochten werden. Der 
Amtsträger ist berechtigt und verpfl ichtet, den schriftlichen 
Einspruch entgegenzunehmen. Der Einspruch hat keine auf-
schiebende Wirkung und hindert daher nicht die Durchfüh-
rung der Kassen-Nachschau, es sei denn die Vollziehung des 
angefochtenen Verwaltungsakts wurde ausgesetzt. 

ohne Pfl icht zur Vorlage eines Ausweises zulässig. Dies gilt 
z. B. auch für Testkäufe und Fragen nach dem Geschäftsinha-
ber. Die Kassen-Nachschau muss nicht am selben Tag wie die 
Beobachtung der Kassen und ihrer Handhabung erfolgen.

Die Aufforderung zur Duldung der Kassen-Nachschau ist 
ein Verwaltungsakt, der formlos erlassen werden kann (z. B. 
mündlich mit Vorzeigen des Ausweises). Nachdem der Amts-
träger sich ausgewiesen hat, ist der Steuerpfl ichtige zur Mit-
wirkung im Rahmen der Kassen-Nachschau verpfl ichtet. 

Der Steuerpfl ichtige hat auf Verlangen des Amtsträgers für 
einen vom Amtsträger bestimmten Zeitraum Einsichtnahme 
in seine (digitalen) Kassenaufzeichnungen und -buchungen 
sowie die für die Kassenführung erheblichen sonstigen Orga-
nisationsunterlagen zu gewähren. 

Der Amtsträger kann in diesen Fällen auch schon vor dem 
1.1.2020 verlangen, dass die gespeicherten Unterlagen und 
Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren Daten-
träger zur Verfügung gestellt werden. 

Nach dem 31.12.2019 sind die digitalen Aufzeichnungen über 
die digitale Schnittstelle oder auf einem maschinell auswert-
baren Datenträger nach den Vorgaben der digitalen Schnitt-
stelle zur Verfügung zu stellen. Sofern eine digitale Schnitt-
stelle vor dem 1.1.2020 vorhanden ist, kann mit Zustimmung 
des Steuerpfl ichtigen eine Datenübermittlung über die ein-
heitliche Schnittstelle erfolgen. 

Auf Anforderung des Amtsträgers sind die Verfahrensdo-
kumentation zum eingesetzten Aufzeichnungssystem ein-
schließlich der Informationen zur zertifi zierten technischen 
Sicherheitseinrichtung vorzulegen, d. h. es sind Bedienungs-
anleitungen, Programmieranleitungen und Datenerfassungs-
protokolle über durchgeführte Programmänderungen vorzule-
gen. Darüber hinaus sind Auskünfte zu erteilen. 

Bei Nichtanwesenheit des Steuerpfl ichtigen gelten die darge-
stellten Mitwirkungspfl ichten für vertretungsberechtigte Per-
sonen entsprechend.

Zu Dokumentationszwecken ist der Amtsträger berechtigt, 
Unterlagen und Belege zu scannen oder zu fotografi eren. 
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